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„Die Verarbeitung personenbezogener Daten, mitunter 
sensibler Beschäftigtendaten zählt zum Kernbereich der 
Aufgabenerfüllung der Betriebsräte. Ihnen kommt daher 
eine besondere Verantwortung für die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften zu.“

(Regierungsentwurf der Bundesregierung zum Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz v. 31. 3. 2021, S. 16)

§ 1 Betriebsräte, Verantwortlichkeit und Datenschutz –  
Problemstellung und Gang der Untersuchung

Beim Erlass von Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz 
scheint 2018 kaum jemand an den Betriebsrat gedacht zu haben. Außerhalb von 
Art. 88 DSGVO und § 26 Abs. 1, 6 BDSG vergaß ihn zumindest der Gesetzgeber of-
fenbar.1 Und dies, obwohl der Betriebsrat in Betrieben mit Arbeitnehmervertretung 
wahrscheinlich der Akteur mit Zugriff auf die meisten personenbezogenen Daten 
ist.2 Wenn selbst vielfältige Datenverarbeitungen3 auch nicht zwingend die Ver-
antwortlichkeit einer bestimmten Entität indizieren, so ist jedoch dort, wo Daten 
verarbeitet werden, immer eine Entität datenschutzrechtlich verantwortlich. Die 
Datenschutzgrundverordnung4 ordnet das Schlüsselkonzept5 datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit historisch neu. Anders als im BDSG a. F., in dem der Betriebs-
rat als Teil der verantwortlichen Stelle Arbeitgeber galt, normiert der unmittelbar 
im deutschen Recht geltende Art. 4 Nr. 7 1. Hs. DSGVO, dass fortan jede natürli-
che oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle datenschutz-
rechtlich verantwortlich ist, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwe-
cke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Zwar 
ist der Betriebsrat hier nicht explizit als Verantwortlicher benannt. Die DSGVO 
bezieht aber auch andere, entscheidende Stellen in das Verantwortlichkeitskon-
zept ein. Ob hierunter der Betriebsrat fällt, ist tatbestandliche Frage. Das Thema 
Beschäftigtendatenschutzrecht rückte zuletzt wieder in den Fokus der Politik6  

 1 In der Literatur nämlich noch deutlich vor Erlass auf Probleme hinweisend etwa Kort, 
NZA 2015, 1345 (1347 f.); Wybitul, NZA 2017, 1488 (1491 f.); Pötters / Gola, RDV 2017, 279.
 2 Maschmann, NZA 2020, 1207 (1207).
 3 Zu unterschiedlichen Datenverarbeitungen des Betriebsrats, sogar zur Verarbeitung be-
sonders sensibler personenbezogener Daten s. nur Stück, ZD 2019, 346 (348 f.); Kiesche / Willke, 
CuA 2012, 18 (21); Kurzböck / Weinbeck, BB 2018, 1652.
 4 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und Rates v. 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung), 
ABl. L 127, 23. 05. 2018.
 5 S. nur Albrecht / Jotzo, Das neue Datenschutzrecht der EU, S. 61.
 6 Bundesregierung, Datenstrategie v. 27. 1. 2021, online; Bundesregierung, Regierungs-
entwurf v. 31. 3. 2021 (Betriebsrätemodernisierungsgesetz); Redaktion BeckAktuell, Beirat 
zum Beschäftigtendatenschutz nimmt Arbeit auf v. 16. 6. 2020.
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und damit erlangte zugleich die Frage nach der Stellung von Betriebsräten im 
Datenschutzrecht neue Konjunktur. Eine Regelung des deutschen Gesetzgebers 
wurde einerseits lange ersehnt, weil er zunächst zu lange abgewartet hatte. Ande-
rerseits neigen überstürzte Regelungen dazu, komplexe Sachverhalte nicht hinrei-
chend abzubilden. Sie verursachen dann neue Folgeprobleme.7

Die vorliegende Arbeit untersucht die Stellung des Betriebsrats in der Ver-
antwortlichkeitsarchitektur der DSGVO und analysiert deren Rechtsfolgen: Ist 
der Betriebsrat datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 
DSGVO? Welche Rechtsfolgen hätte bzw. hat seine Verantwortlichkeit? Und wie 
kann mit diesen Rechtsfolgen umgegangen werden? Der emotionale Streit über 
die datenschutzrechtliche Stellung des Betriebsrats entbrennt weniger an der tat-
bestandlichen Frage, die bisher zugunsten von Rechtsfolgendiskussionen häufig 
(zu) knapp diskutiert wird. Vielmehr knüpft der Streit an die weit über 40 Rechts-
folgen an, die den Betriebsrat als datenschutzrechtlich Verantwortlichen träfen.8 
Im Einzelfall wird von den Problemen der Rechtsfolgen sogar auf tatbestandliche 
Argumente geschlossen. Die europarechtlich vorgegebene datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit verursacht Regelungsfolgen im deutschen Recht, die das natio-
nale (Betriebsverfassungs-)Recht teils herausfordern. Eine dieser Regelungsfolgen 
ist etwa, dass Verantwortliche auch für immaterielle, durch Datenschutzverstöße 
entstandene Schäden im Rahmen von Schadensersatzansprüchen einstehen müs-
sen (Art. 82 DSGVO). Eine andere ist, dass der Verantwortliche für Datenschutz-
verstöße auch mit Geldbuße sanktioniert werden kann (Art. 83 DSGVO). Der 
Betriebsrat wäre als Verantwortlicher zwar ausgleichspflichtiger Adressat von 
Schadensersatzforderungen und Geldbußen, aber mangels Vermögensfähigkeit im 
deutschen (Betriebsverfassungs-)Recht nicht ohne Weiteres ausgleichsfähig. Das 
Europarecht verlangt im Sinne des sog. effet-utile-Grundsatzes allerdings effektive 
Um- und Durchsetzung. Europäische Vorgaben und nationale Prämissen sind nicht 
aufeinander abgestimmt. Und auch bei anderen Rechtsfolgen greifen europäisches 
und deutsches Recht wenn auch besser, so nicht widerspruchsfrei ineinander. Wer 
trüge etwa bei der pflichtigen oder freiwilligen Benennung eines Datenschutzbe-
auftragten durch den Betriebsrat entstehende Kosten? Aus methodischen Gründen 
und wegen der Normenhierarchie dürfen (nationale) Rechtsfolgenerwägungen nicht 
ohne Weiteres zur Auslegung der europarechtlichen Verantwortlichkeitsarchitek-
tur herangezogen werden. Denn der DSGVO-Gesetzgeber kanalisiert allein über 
Öffnungsklauseln mitgliedstaatliche Modifikationsmöglichkeiten. 

Die Arbeit bewegt sich stets zwischen datenschutzrechtlichen (Verantwortlich-
keit) und arbeitsrechtlichen (Betriebsrat) sowie zwischen europarechtlichen (Effek-
tivitätsgrundsatz) und nationalstaatlichen (Betriebsverfassungsrecht) Regelungen. 

 7 Vgl. zum Betriebsrätestärkungsgesetz etwa Zumkeller, BB 2021, I; Möhle, ZD-Aktuell 
2021, 05067.
 8 S. die Übersicht bei Schwartmann / Mühlenbeck, in: Schwartmann / Jaspers / Thüsing / Ku-
gelmann (Hrsg.), DSGVO / BDSG, Art. 4, Rn. 125. 
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Ihr Aufbau verknüpft zwei in hohem Maße interdependente Teile: Zunächst wird 
umfassend die europarechtlich vorgegebene (Art. 4 Nr. 7 1. Hs. DSGVO), aber mit-
gliedstaatlich modifizierbare (Art. 4 Nr. 7 2. Hs. DSGVO) tatbestandliche Frage 
diskutiert, ob der Betriebsrat datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist (Kap. § 2). 
Dann werden die europarechtlich vorgegebenen, aber im Einzelfall national um-
zusetzenden Rechtsfolgen dieser Verantwortlichkeit untersucht. Für die aus der 
Verantwortlichkeit resultierenden Probleme werden rechtliche Lösungsansätze 
herausgearbeitet (Kap. § 3). 

Die tatbestandliche Untersuchung beginnt bei den Wurzeln des datenschutz-
rechtlichen Verantwortlichkeitskonzepts (Kap. § 2 A.). Über die Darlegung der 
Stellung des Betriebsrats im BDSG bis 2018 (Kap. § 2 B.) werden neuere Streitig-
keiten der Literatur, der Rechtsprechung und der Datenschutzaufsichtsbehörden zur 
Stellung des Betriebsrats in der DSGVO nachvollzogen (Kap. § 2 C.). Die bisherige 
Diskussion tauscht vielfältige einzelne Argumente aus, die die vorliegende Arbeit 
umfassend abstrahiert, ausarbeitet und in den Gesamtzusammenhang „Betriebsrat 
in der Verantwortlichkeitsarchitektur der DSGVO“ einordnet (Kap. § 2 D.). Hierzu 
werden zunächst die verwendeten Auslegungsmethoden des Europarechts herge-
leitet und offengelegt (Kap. § 2 D. I.). In einem zweiten Schritt wird anhand dieser 
Methoden die Frage beantwortet, ob der Betriebsrat datenschutzrechtlich Verant-
wortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 1. Hs. DSGVO ist (Kap. § 2 D. II.). Mitglied-
staatliche Gesetzgeber können gem. Art. 4 Nr. 7 2. Hs. DSGVO von den europäi-
schen Vorgaben abweichen. Der deutsche Gesetzgeber ist bisher allerdings nicht 
abgewichen (Kap. § 2 D. II., III.).9 

Die Stellung des Betriebsrats in der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeits-
architektur bedingt vielfältige Rechtsfolgen (Kap. § 3 A.). Sie verursacht etwa hö-
here Personal- und Sachmittel (Kap. § 3 B.). Der Betriebsrat muss bzw. kann einen 
Datenschutzbeauftragten benennen (Kap. § 3 C.). Und auf etwaige Datenschutzver-
stöße reagiert das DSGVO-Haftungsregime (Kap. § 3 D.): Betroffene können für 
erlittene Schäden Schadensersatzforderungen gegenüber dem Betriebsrat geltend 
machen (Kap. § 3 D. I.). Datenschutzaufsichtsbehörden können zudem Geldbußen 
gegen ihn verhängen (Kap. § 3 D. II.). Das Haftungsregime gegen den Betriebsrat 
verursacht im deutschen Recht erhebliche (Folge-)Probleme. Hier werden des-
halb – unter Berücksichtigung von Europarecht und Betriebsverfassungsrecht – 
Lösungsvorschläge zur Diskussion gestellt (Kap. § 3 E.). Ein kurzes Resümee fasst 
die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit thesenartig zusammen (Kap. § 4). 

 9 S. allerdings das sog. Betriebsrätemodernisierungsgesetz, vgl. Kap. § 5.


